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Neuer Swisscom-Vertrag: So kann man sich wehren
Swisscom verschickt neue Verträge und holt sich die Zustimmung zum Daten sammeln

Die Swisscom drängt alle Kunden zu neuen 
Verträgen. Der K-Tipp zeigt, was schlechter 
wird und wie sich Betroffene wehren können.

Viele Swisscom-Kunden 
sind verunsichert: In 

den letzten Wochen flat-
terte ein neuer Vertrag ins 
Haus – inklusive Allgemei-
ne Geschäftsbedingungen 
(AGB) und Datenschutz-
erklärung. 

Das ganze Werk umfasst 
acht kleinstgeschriebene 
Seiten. K-Tipp-Leser Franz 
Imark aus Basel sagt: «Ich 
kann das nicht alles lesen 
und bin total überfordert.» 
Ein Anwalt aus dem Zür-
cher Oberland mit jahr-
zehntelanger Berufserfah-
rung schreibt: «Einen sol-
chen Vertrag, der nicht 
unterschrieben werden 
muss und kein wesentliches 
Vertragselement enthält, 
habe ich bisher noch nicht 
gesehen.»

Neu 30 Franken 
Mahn gebühr

Tatsächlich steht auf dem 
als «Vertrag» überschriebe-
nen Blatt der Swisscom 
 ausser der Adresse und dem 
Geburtsdatum des Kunden 
nichts Konkretes. Unter 
«Angebote und Preise» wird 
auf die Website von Swiss-
com verwiesen. Das Glei-
che gilt für die «Vertrags-
bestandteile» und die Kün-
digungsmodalitäten. 

Der unterschrifts lose 
«Ver trag» gilt für Fest-
netz-Telefonie, Internet- 
und Fernseh- Abos. Der 
K-Tipp hat die seiten langen 
AGB studiert. Die grössten 

Nachteile  gegenüber den 
bisherigen  Regelungen sind: 

 1 Inkassokosten: Die 
Mahngebühr wird von 20 
auf 30  Franken erhöht. 
Und: Falls die Swisscom  ein 
Inkassobüro einschaltet, 
soll neu der Kunde dafür 
zahlen.

Allerdings: Ein Verzugs-
schaden muss gemäss Ge-
richtspraxis nur bezahlt 
werden, wenn er höher ist 
als der Verzugszins des 
Rechnungsbetrags (K-Tipp 
2/2016). Das ist praktisch 
nie der Fall.

Swisscom-Sprecherin 
Sabrina Hubacher ver-
spricht auf Fragen des 
K-Tipp: «Swisscom verzich-
tet auf  die  erste Mahnge-
bühr, wenn ein Kunde 
 innert der Nachfrist zahlt.» 
Die AGB seien meist 
 strenger formuliert, als die 
Swisscom dies in der Praxis 
handhabe.

 1 Vertragsänderung per 
E-Mail: Die Swisscom 
nimmt sich in den AGB  das 
Recht dazu, Änderungen 
des Vertrags «auf die letzte 

angegebene E-Mail-Adres-
se» oder über «andere elek-
tronische Informationska-
näle rechtsgültig zuzustel-
len». Swisscom-Sprecherin 
 An nina Merk beschwich-
tigt: «Die Kunden können 
weiterhin angeben, ob sie 
ihre Unterlagen lieber per 
Post erhalten möchten.» 
Der Wechsel vom Briefver-
kehr zu elektronischen Ka-
nälen sei ein langfristiger 
Prozess. Die AGB böten 
bloss eine mögliche Grund-
lage, um künftig Vertrags-
änderungen überhaupt per 
E-Mail senden zu dürfen.

 1 Raubzug auf Kunden-
daten: Die Swisscom will 
unter anderem Daten über 
Geschlecht, Alter, Wohn-
ort, TV-Gewohnheiten und 
Surfverhalten im Internet 
sammeln. Diese Kunden-
daten will sie anonymisiert 
für Werbezwecke an an dere 
Firmen verkaufen.  Das ist 
unter anderem die Werbe-
vermarktungsfirma Admei-
ra, die den drei Unter-
nehmen Swisscom, Ringier 
und SRG gehört. 

Ihr Ziel ist es, auf Swiss-
com- TV und im Internet 
personalisierte Werbung zu 
schalten. Beispiel: Wer viel 
auf Sportseiten surft, soll 
im Fernsehen und im In-

ternet vermehrt Sportwer-
bung erhalten. Wer Klein-
kinder hat, wird mit ent-
sprechenden TV-Spots 
versorgt («Saldo» 5/2017). 

Dies und viel mehr erlau-
ben die Swisscom-Kunden 
ausdrücklich mit der An-
nahme der «Datenschutz-
erklärung», die dem Vertrag 
beigelegt wurde. Wer nicht 
will, dass die Swisscom 
mehr persönliche Daten 
speichert, als für die be-
stellte Dienstleistung nötig 
ist, sollte dies durch einen 
eingeschriebenen Brief mit-
teilen (siehe Kasten «So be-
stimmen Sie, was gilt»).

Auch die AGB-Ände-
rungen der Swisscom muss 
man nicht akzeptieren. Der 
bisherige Vertrag läuft dann 
weiter, bis ihn eine Partei 
kündigt. 

«Klausel für Kunden 
unverbindlich»

Doch die Swisscom will den 
neuen Vertrag allen Kun-
den aufdrängen: «Wer nicht 
mit den neuen AGB ein-
verstanden ist, hat ein Kün-
digungsrecht. Ein Verbleib 
bei den alten AGB ist nicht 
möglich.»

Thomas Probst, Professor 
für Privatrecht an der Uni-
versität Freiburg, ist damit 
gestützt auf  die Rechtspre-
chung des Bundesgerichts 
nicht einverstanden: «Eine 
Klausel in den AGB, die 
dem Unternehmen das 
Recht einräumt, den Ver-
tragsinhalt nachträglich 
 einseitig abzuändern, ist für 
den Kunden zum Vorn-
herein unverbindlich, wenn 
die Klausel nicht konkret 

angibt, wann und inwieweit 
die spätere Vertragsanpas-
sung erfolgen wird.» Die-
sen Anforderungen genü-
gen die bisherigen AGB  der 
Swisscom aus dem Jahr 
2012 nicht.

Auch laut Thomas Gei-
ser, Zivilrechtsprofessor an 
der Universität St. Gallen, 
gilt der alte Vertrag der 
Swisscom weiter, wenn ein 
Kunde explizit wider-
spricht. «Allenfalls kann die 
Swisscom den alten Vertrag 
dann kündigen.» 

Swisscom muss alle 
Kunden akzeptieren

Die Swisscom erklärt auf 
Anfrage des K-Tipp: «Lehnt 
ein Kunde die neuen Be-
dingungen ab, suchen wir 
zuerst das Gespräch. Hält 
er am alten Vertrag fest, 
würde die Swisscom diesen 
voraussichtlich kündigen.»

Bezüglich Festnetz-Tele-
fon und Internetanschlüs-
sen haben die Kunden al-
lerdings einen Anspruch auf 
einen Vertrag mit der Swiss-
com. Denn die Swisscom 
hat vom Bund eine Kon-
zession für die Grundver-
sorgung der Bevölkerung. 

Caroline Sauser, Spreche-
rin des dafür zuständigen 
Bundesamts für Kommu-
nikation: «Lehnt ein  Kunde 
die neuen Swisscom-AGB 
ab, rechnen wir nicht mit 
einer Änderung des Dienst-
leistungsangebots.»

Karl Kümin

«Lehnt ein Kunde die neuen  
Swisscom-ABG ab, rechnen  
wir nicht mit einer Änderung  
des Dienstleistungsangebots»

Caroline Sauser
Sprecherin Bundesamt  
für Kommunikation
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EINSCHREIBEN 
Swisscom AG
Contact Center
3050 Bern

[Ort und Datum] 

Betrifft: Ablehnung der Vertragsänderung

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben mir kürzlich einen neuen Vertrag inklusive AGB und 
Datenschutzerklärung zugeschickt. Ich akzeptiere die Vertrags-
änderungen nicht und halte am bisherigen Vertragsverhältnis fest.

Unabhängig davon ersuche ich Sie, keine persönlichen Daten von  
mir und meiner Familie zu sammeln und zu bearbeiten, die für die 
Benützung der individuell vereinbarten Dienstleistungen nicht 
zwingend nötig sind. Ich verbiete Ihnen die Weitergabe meiner  
Daten an andere Unternehmen.

Ich ersuche Sie, die bereits beschafften Daten unverzüglich 
zu löschen, soweit sie nicht für die Vertragsabwicklung und 
Rechnungsstellung notwendig sind. 

Mit der Erstellung, Speicherung oder Verwendung eines 
elektronischen Stimmabdrucks bin ich nicht einverstanden.  
Ich ersuche Sie, auch diese Daten unverzüglich zu löschen.

Freundliche Grüsse

[Vorname Nachname] 
[Unterschrift] 

Musterbrief: 
Ablehnung der 
Vertragsänderung
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So bestimmen 
Sie, was gilt

 1 Wenn Sie nichts tun, gilt 
automatisch der neue Ver-
trag ab dem von der Swiss-
com mitgeteilten Datum.

 1 Wollen Sie den bisheri-
gen Vertrag beibehalten 
und Ihre Daten schützen, 
können Sie den K-Tipp- 
Musterbrief «Ablehnung der 
Vertragsänderung» verwen-
den (siehe Musterbrief 
links). Schicken Sie der 
Swisscom den eingeschrie-
benen Musterbrief mög-
lichst innert 30  Tagen seit 
Erhalt des Vertrags. Behal-
ten Sie eine  Kopie als Be-
weis. 

 1 Wer einzelne oder alle 
Leistungen der Swisscom 
(Festnetz, Internet, TV) kün-
digen will, kann dies ohne 
Einhaltung der bisher an-
wendbaren zweimonatigen 
Frist tun.

 1 Wer den neuen Swiss-
com-Vertrag akzeptiert und 
nur seine persönlichen Da-
ten schützen will, kann dies 
mit dem Musterbrief «Da-
tenschutz» machen.

 1 Die erwähnten Muster-
briefe finden Sie im Internet 
unter www.ktipp.ch ! Ser-
vice ! Musterbriefe.


